
 

Vergabevermerk 

Beschränkte Ausschreibung oder Freihändige Vergabe 

von Bauleistungen (VOB) 

Für Auftraggeber außerhalb des § 98 GWB 

1. Allgemeine Daten 

Förder-Registriernummer:       

Nummer des Vorhabens/Antragsnummer:       

Begünstigter:       

 

2. Leistungsart 

Gegenstand der Vergabe/Leistung (kurze Beschreibung): 

 
 
 

Geschätzter Auftragswert (netto):  

 

3. Vergabeart 

☐ Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb  
☐ Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb 
☐ Freihändige Vergabe mit Teilnahmewettbewerb 
☐ Freihändige Vergabe ohne Teilnahmewettbewerb 

 

4. Begründung der Vergabeart bei Beschränkter Ausschreibung § 3 EG Abs. 2 VOB/A 

Es wird eine Beschränkte Ausschreibung durchgeführt, weil 
 

☐  die Leistung nach ihrer Eigenart nur von einem beschränkten Kreis von Unternehmen in 
 geeigneter Weise ausgeführt werden kann, besonders wenn außergewöhnliche Zuverlässigkeit  
 oder Leistungsfähigkeit (z. B. Erfahrung, technische Einrichtungen oder fachkundige 
 Arbeitskräfte) erforderlich ist, 
☐  die Bearbeitung des Angebots wegen der Eigenart der Leistung einen außergewöhnlich hohen  
     Aufwand erfordert, 
☐  der Auftragswert bei Tiefbauarbeiten unter 150.000 € (netto) liegt, 
☐ der Auftragswert bei Hochbauarbeiten unter 50.000 € (netto) liegt, 
☐ der Auftragswert bei sonstigen Bauleistungen unter 100.000 € (netto) liegt 
☐ eine Öffentliche Ausschreibung kein annehmbares Ergebnis hatte,  
☐  die Öffentliche Ausschreibung aus anderen Gründen (z. B. Dringlichkeit, Geheimhaltung) 
 unzweckmäßig ist. 

5. Begründung der Vergabeart bei Freihändiger Vergabe § 3 EG Abs. 3 VOB/A 

Es wird eine Freihändige Vergabe durchgeführt, weil  
 

☐  der Auftragswert bis zu 25.000 € (netto) beträgt (§ 3 Abs. 1 Satz 1 NWertVO) 
☐  für die Leistung aus besonderen Gründen (z. B. Patentschutz) nur ein bestimmtes Unternehmen 
 in Betracht kommt, 
☐  die Leistung besonders dringlich ist, 
☐ die Leistung nach Art und Umfang vor der Vergabe nicht so eindeutig und erschöpfend  
 festgelegt werden kann, dass hinreichend vergleichbare Angebote erwartet werden können, 
☐  nach Aufhebung einer Öffentlichen Ausschreibung oder Beschränkten Ausschreibung eine  
 erneute Ausschreibung kein annehmbares Ergebnis verspricht, 
☐  es aus Gründen der Geheimhaltung erforderlich ist, 
☐  sich eine kleine Leistung von einer vergebenen größeren Leistung nicht ohne Nachteil trennen  
 lässt. 



 

 

6. Vergabekriterien § 16 EG Abs. 6 Nr. 7 VOB/A  

☐ Qualität   ☐ Ästhetik   ☐ Betriebs- und Folgekosten 
☐ Preis   ☐ Zweckmäßigkeit  ☐ Rentabilität 
☐ Technischer Wert  ☐ Umwelteigenschaften ☐ Kundendienst 
☐ Technische Hilfe  ☐ Ausführungsfristen  ☐ __________ 

 

7. Bieterliste  (sofern mehr als 6 Angebote vorliegen, füllen Sie bitte ein extra Formular zur  
  Angebotsübersicht aus) 
Angebot

s-Nr. 
Name Bieter Angebotsdatum 

Angebotssumme 
(€) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

Anteil der beabsichtigten Folgeaufträge (soweit bekannt) in unten folgender Tabelle eintragen: 
Name Auftragnehmer Summe Gründe 

   

   

   

   

 

10. Erklärung Mindestlohn 
Alle Subunternehmer haben mir das Formular für die Einhaltung des Mindestlohns überlassen. 
☐ Ja ☐ Nein 

 

  



 

11. Vergabe nach Losen § 2 NWertVO 

Gem. § 5 Abs. 2 VOB/A sind Bauleistungen in Teillose (bestimmte Abschnitte z. B. Straßen; zeitliche 
Beteiligung am Bauvorhaben) aufgeteilt und werden nach Fachlosen (Baumaßnahmen nach Gewerbe) 
vergeben. 
Bei der Vergabe kann aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen auf eine Aufteilung oder 
Trennung verzichtet werden       ☐ Ja ☐ Nein 
Bemerkung: Falls ja, bitte alle Lose in der nachfolgenden Tabelle auflisten! 

Los-Nr. 
Name Bieter und 

Anschrift 
Gegenstand des Loses 

Auftragssumme 
(€) 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

 

Gründe für die Ablehnung von ungewöhnlich niedrigen Angeboten bei der beschränkten 
Ausschreibung oder freihändigen Vergabe gem. § 16 EG Abs. 6 VOB/A 
 
 
 

 
 
 
_________________________________  
Datum, Unterschrift des Auftraggebers 


